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63. Verordnung der Landesregierung vom 12. Oktober 2010, mit der Richtlinien für die Errichtung und 
den Betrieb von sozialpädagogischen Einrichtungen und Einrichtungen des betreuten Wohnens für 
Minderjährige erlassen werden

64. Verordnung des Landeshauptmannes vom 27. Oktober 2010, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn 
ein Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge erlassen wird

65. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 27. Oktober 2010 betreffend die Aufhebung einer 
Bestimmung des Landes-Polizeigesetzes durch den Verfassungsgerichtshof

Verordnung der Landesregierung vom 12. Oktober 2010, mit der Richtlinien für die 
Errichtung und den Betrieb von sozialpädagogischen Einrichtungen und Einrich
tungen des betreuten Wohnens für Minderjährige erlassen werden

Aufgrund des § 26 Abs. 6 des Tiroler Jugendwohl
fahrtsgesetzes 2002, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl. Nr. 49/2010, wird verordnet:

I. ABSCHNITT 
Allgemeine Bestimmungen

§1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für sozialpädagogische 
Einrichtungen und Einrichtungen des betreuten Woh
nens gemäß § 26 TJWG 2002 (Einrichtungen für Min
derjährige), ausgenommen Schülerheime im Sinn der 
Art. 14 und 14a B-VG. Auf Einrichtungen, deren Träger 
das Land Tirol ist, sind die §§ 8 bis 12 und 14 nicht an
zuwenden.

(2) Sozialpädagogische Einrichtungen und Einrich
tungen des betreuten Wohnens sind Einrichtungen, die 
zur Übernahme von mindestens vier Minderjährigen in 
volle Erziehung geeignet sind. Zu sozialpädagogischen 
Einrichtungen zählen auch familienähnliche Einrich
tungen, Wohngemeinschaften und stationäre Krisen
einrichtungen.

§2
Bewilligungserfordernis

Einrichtungen für Minderjährige dürfen nur mit Be
willigung der Landesregierung errichtet und betrieben 
werden. Die Bewilligung für sozialpädagogische Ein
richtungen und Einrichtungen des betreuten Wohnens 
erstreckt sich dabei auf alle an die Einrichtung ange

bundenen Krisenfamilien und sozialpädagogischen 
Pflegestellen sowie auf alle der Einrichtung zugehörigen 
Wohneinheiten.

II. ABSCHNITT 
Bewilligungsvoraussetzungen

§3
Lage der Einrichtung

(1) Unbeschadet der einschlägigen raumordnungs
rechtlichen Bestimmungen ist die Lage der Einrichtung 
so zu wählen, dass Beeinträchtigungen und Belästigun
gen der betreuten Minderjährigen durch Immissionen 
möglichst vermieden werden.

(2) Die soziale Struktur der Umgebung hat der Ziel
setzung der Einrichtung zu entsprechen, insbesondere 
sollen die für die Minderjährigen wichtigen infrastruk
turellen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und 
Freizeiteinrichtungen von diesen möglichst selbststän
dig und mit möglichst geringem Aufwand erreichbar 
sein.

(3) Bei Einrichtungen zur Übernahme von Kindern 
muss eine Grünfläche oder ein Spielplatz in der Nähe 
zur Verfügung stehen.

§4
Bautechnische Vorraussetzungen

(1) Einrichtungen für Minderjährige haben den im 
Hinblick auf ihren Verwendungszweck notwendigen 
bautechnischen Erfordernissen, insbesondere des 
Brandschutzes, der Hygiene, der Gesundheit und der
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Nutzungssicherheit zu entsprechen. Die Räumlichkei
ten und deren Ausstattung müssen dem Entwicklungs
stand und den Bedürfnissen der Minderjährigen sowie 
dem sozialpädagogischen Konzept der Einrichtung ent
sprechen. Jeder Minderjährigen bzw. jedem Minderjäh
rigen muss entsprechend ihren bzw. seinen Bedürfnis
sen die Wahrung ihrer bzw. seiner Privatsphäre möglich 
sein.

(2) Die Räumlichkeiten müssen so beschaffen sein, 
dass Unfälle möglichst vermieden werden. Insbeson
dere sind abhängig vom Alter und Entwicklungsstand 
der betreuten Kinder Steckdosen mit einer Kinder
sicherung zu versehen, Absturzsicherungen bei Fens
tern und Türen anzubringen und ist für einen Verbren- 
nungs- und Verbrühungsschutz Sorge zu tragen. In der 
Küche ist eine Löschdecke an gut sichtbarer Stelle an
zubringen.

(3) Für das Betreuungspersonal muss eine räumliche 
Möglichkeit, Besprechungen abzuhalten und die Ver
waltungsarbeit zu erledigen, gegeben sein. Abhängig 
von der Konzeption und Größe müssen Einrichtungen 
zudem über einen eigenen Schlaf- und Sanitärbereich für 
das Betreuungspersonal verfügen.

§5
Pädagogische Voraussetzungen

(1) Einrichtungen für Minderjährige haben ihre Tä
tigkeit aufgrund eines nach anerkannten wissenschaft
lichen Erkenntnissen erstellten sozialpädagogischen 
Konzeptes vorzunehmen. Die Konzeption von Ein
richtungen für Minderjährige ist auf bestmögliche 
Pflege und Erziehung der Minderjährigen auszurichten. 
Sie soll die Verselbstständigung der Minderjährigen und 
deren Bereitschaft und Fähigkeit zur friedlichen Kon
fliktlösung fördern. Den Minderjährigen ist, um eine 
Beteiligung und Mitgestaltung zu ermöglichen, Gele
genheit zu geben, Vorschläge für die Alltagsgestaltung 
einzubringen.

(2) Das sozialpädagogische Konzept hat zu enthalten:
a) das Datum der Konzepterstellung und den Namen 

der Konzeptverfasserin bzw. des Konzeptverfassers;
b) die Zielgruppe oder Zielgruppen nach (Aufnah

me-) Alter, Geschlecht und sonstigen Aufnahmekrite
rien; Zielgruppen sind sowohl im Hinblick auf die je
weils gegebene Problemlage als auch auf eine Alters
gruppe (Charakteristik) sowie auf den Bedarf an Unter
stützungsleistungen zu definieren; eine Abgrenzung 
gegenüber solchen Minderjährigen, die in der Einrich
tung nicht betreut werden können, ist ebenfalls anzu
führen (Ausschlusskriterien);

c) die Anzahl der Betreuungsplätze;
d) als Ziele der Einrichtung bzw. des sozialpädagogi

schen Handelns sind grundsätzliche Vorgaben festzu
legen, aus denen sowohl allgemeine als auch spezielle 
Aufgaben der sozialpädagogischen Einrichtung hervor
gehen;

e) die erforderliche Qualifikation des Personals;
f) eine Leistungsbeschreibung; diese hat insbeson

dere Aussagen zur personellen Besetzung, zu den sozi
alpädagogischen Inhalten, dem Aufnahmeverfahren, 
dem Verfahren zur Beendigung sowie dem Verfahren bei 
Abbruch der Betreuung zu enthalten. Supervision, 
Teambesprechungen und Fortbildungen, Vernetzung 
und Kooperation mit anderen Behörden und Doku
mentation sind als Leistungsinhalte vorzusehen. Weiters 
können Möglichkeiten einer individuellen Förderung 
der Minderjährigen, zusätzliche Angebote bzw. Sonder
leistungen dargelegt werden.

(3) Sozialpädagogische Einrichtungen sowie Ein
richtungen des betreuten Wohnens gemäß § 26 Abs. 1 
TJWG 2002 sind in folgendem Rahmen einzurichten:

a) Sozialpädagogische Einrichtungen müssen zur 
Übernahme von mindestens vier Minderjährigen in 
volle Erziehung geeignet sein. Werden in einer sozial
pädagogischen Einrichtung an einem Standort mehr als 
zwölf Minderjährige betreut, sind Einzelgruppen zu bil
den, wobei die Einzelgruppe nicht mehr als neun Min
derjährige umfassen darf. In familienähnlichen statio
nären Einrichtungen dürfen einschließlich der Kinder 
der Hauptbetreuungsperson insgesamt höchstens neun 
Minderjährige betreut werden. Für stationäre Krisen
einrichtungen sind maximal 14 Betreuungsplätze zu 
bewilligen.

b) In Einrichtungen des betreuten Wohnens leben 
mündige Minderjährige grundsätzlich selbstständig, 
werden aber stundenweise von Fachkräften betreut. 
Einrichtungen des betreuten Wohnens müssen zur Auf
nahme von mindestens vier Minderjährigen geeignet 
sein. Bis zu vier Wohnplätze können auch Teil einer 
Wohnung sein.

c) Wird eine minderjährige Mutter mit ihrem Kind 
bzw. ihren Kindern untergebracht, so ist in diese Be
rechnung nur die Mutter einzubeziehen.

(4) Bei Unterbringung von Minderjährigen in Kri
senfamilien und sozialpädagogischen Pflegestellen ge
mäß § 26 Abs. 2 TJWG 2002 sind höchstens zwei Be
treuungsplätze zu bewilligen. Eine höhere Anzahl an 
Betreuungsplätzen darf nur dann bewilligt werden, 
wenn in einer derartigen Einrichtung Geschwister
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untergebracht werden. Es ist auf eine enge organisato
rische und sozialpädagogische Anbindung der Krisen
familien und sozialpädagogischen Pflegestellen an den 
Träger zu achten.

(5) Die bewilligte Maximalauslastung von Einrich
tungen gemäß Abs. 3 lit. a und b darf bei Bedarf vo
rübergehend überschritten werden, sofern eine ausrei
chende Anzahl pädagogischer Fachkräfte zur Verfügung 
steht. Eine Überschreitung der Maximalauslastung ist 
der Tiroler Landesregierung unverzüglich schriftlich an
zuzeigen. Die Behörde hat die angezeigte Überschrei
tung der Maximalauslastung zu prüfen und im Fall der 
Unzulässigkeit mit schriftlichem Bescheid zu unter
sagen.

§6
Personelle Voraussetzungen

(1) Das Personalkonzept einschließlich der Stellen
beschreibung muss dem sozialpädagogischen Ziel der 
Einrichtung entsprechen. Für die Pflege und Erziehung 
der Minderjährigen muss eine entsprechende Anzahl 
von Fachkräften zur Verfügung stehen.

(2) Für die Pflege und Erziehung der Minderjährigen 
dürfen nur persönlich geeignete Betreuungspersonen 
eingesetzt werden. Leitung, Fachkräfte bzw. Betreu
ungspersonen sowie das darüber hinaus verwendete Per
sonal dürfen keine gerichtlichen Verurteilungen oder 
physische oder psychische Beeinträchtigungen aufwei
sen, die das Wohl der Minderjährigen gefährdet erschei
nen lassen.

(3) a) Als Fachkräfte gelten Personen, die eine Aus
bildung an einer Akademie, Hochschule, Universität 
oder einer anderen Ausbildungseinrichtung, die beson
dere Kenntnisse auf dem Gebiet der Pädagogik, Fami
lienpädagogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Erzie
hungswissenschaften oder der Psychologie und Psycho
therapie vermittelt, abgeschlossen haben.

b) Je nach der Zielsetzung der Einrichtung gelten als 
Fachkräfte auch Horterzieherinnen bzw. Horterzieher, 
Kindergartenpädagoginnen bzw. Kindergartenpädago
gen, Lehrerinnen bzw. Lehrer, diplomierte Gesundheits
und Krankenschwestern bzw. diplomierte Gesundheits
und Krankenpfleger und Ärztinnen bzw. Ärzte.

c) Die mit leitenden Aufgaben im pädagogischen 
Bereich betrauten Personen müssen neben den Voraus
setzungen der Abs. 2 und Abs. 3 lit. a eine einschlägige 
Praxis vorweisen.

d) Der Leitung obliegt die Sicherstellung des Betrie
bes der Einrichtung und eine umfassende Aufsichts
pflicht hinsichtlich der Wahrnehmung des Erziehungs
auftrages.

§7
Qualitätssicherung

Die Leiterin bzw. der Leiter der Einrichtung hat Qua
litätsmanagement als aktiven Prozess zu betreiben, in
dem sie bzw. er mit den Mitarbeiterinnen bzw. Mitar
beitern an der Umsetzung der in dieser Verordnung for
mulierten Standards arbeitet.

§8
Wirtschaftliche Vorraussetzungen

(1) Der Rechtsträger der Einrichtung muss zur Er
richtung und zum Betrieb derselben wirtschaftlich in 
der Lage sein.

(2) Der Träger der Einrichtung darf mit dieser aus
schließlich gemeinnützige Zwecke verfolgen.

(3) Die nach den §§ 9 bis 12 zu berechnende Kos
tenabgeltung ist unter Berücksichtigung der kalkulato
rischen Auslastung mit dem Land Tirol zu vereinbaren.

(4) Die Kostenabgeltung wird für die Dauer der 
Unterbringung der Minderjährigen bzw. des Minder
jährigen in der Einrichtung vereinbart. Für die Tage der 
Abwesenheit der Minderjährigen bzw. des Minderjähri
gen, in denen der Platz freigehalten werden muss, kann 
eine Freihaltegebühr von höchstens 80 v. H. der verein
barten Kostenabgeltung verrechnet werden.

(5) Mehreinnahmen bis zur Höhe der durchschnitt
lichen Ausgaben für den Betrieb über eine Dauer von 
drei Monaten sind, sofern sie nicht zur Aufrechter
haltung des Betriebes erforderlich sind oder das Land 
einer vorzeitigen Verwendung zustimmt, vorrangig zur 
Deckung des wirtschaftlichen Risikos einer zukünfti
gen Minderauslastung zu binden.

(6) Mehreinnahmen, die nicht unter Abs. 5 fallen, 
dürfen mit Zustimmung des Landes Tirol für andere 
Zwecke als jene des Abs. 5 verwendet werden.

(7) Zweckwidrig verwendete Mittel sowie Mehrein
nahmen, die gemäß Abs. 5 nicht zu binden sind, sind bei 
der nächsten Festsetzung der Kostenabgeltung min
dernd zu berücksichtigen.

III. ABSCHNITT 
Kostenabgeltung

§9
Kalkulationsbestandteile

(1) Die Berechnung der höchstzulässigen Kostenab
geltung hat, soweit im Folgenden nicht anderes be
stimmt ist, anhand folgender Kalkulationsbestandteile 
zu erfolgen:

a) Personalkosten: diese umfassen Entgelte ein
schließlich allfälliger Zulagen, die gesetzlichen Lohn
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nebenkosten, die Vorsorge für Abfertigungsansprüche, 
die Kosten der Weiterbildung und Supervision sowie die 
Reisekosten,

b) Kosten des pädagogischen Bedarfes: diese umfas
sen unter anderem die Kosten für Schulbedarf, Bas
telmaterial, Spiele, Kinder- und Fachliteratur,

c) Lebenshaltungskosten der Minderjährigen: diese 
umfassen unter anderem die Kosten für Gesundheits
aufwand, Haftpflichtversicherung für die betreuten 
Minderjährigen, Kosten für Lebensmittel, Fahrt- und 
Transportkosten, Kosten für Körperpflege, Mindest
bedarf für Bekleidung, Instandsetzung der Kleidung, 
Wäschereinigung sowie Kosten für Ausflüge und sons
tige Freizeitaktivitäten,

d) Wohnungsaufwand: dieser umfasst unter anderem 
die Miete einschließlich der Betriebskosten sowie die 
Kosten für Beheizung, Strom und Haushaltsversiche
rung,

e) Reinigungs- und Instandhaltungskosten,
f) Verwaltungskosten: diese umfassen die Kosten der 

Buchführung, Lohnverrechnung, Büromaterial sowie 
sonstige für den Betrieb der Einrichtung erforderliche 
Sachkosten sowie

g) die Kosten des Jahresabschlusses und der Jahres
abschlussprüfung.

(2) Es dürfen, mit Ausnahme der kalkulatorischen 
Miete, nur tatsächlich anfallende Aufwendungen aus- 
eewiesen werden.

§10
Personalkosten

(1) Die Berechnung der Personalkosten hat nach den 
Bestimmungen des Kollektivvertrages für die Berufs
vereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits- und 
Sozialberufe (BAGS-KV) zu erfolgen.

(2) Die Einstufung und die Festsetzung des Vor
rückungsstichtags der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei
ter hat im Einvernehmen mit dem Land Tirol zu er
folgen.

(3) Die Vorsorgekosten für Abfertigungen für Be
dienstete des Rechtsträgers, auf die das betriebliche Mit
arbeitervorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002, anzu
wenden ist, sind entsprechend zu veranschlagen.

(4) Die Kosten der Weiterbildung und Supervision 
sowie die Reisespesen sind entsprechend den Vorgaben 
des Landes Tirol zu veranschlagen.

§11
Grundsätze der Personalbemessung

(1) Bei der Berechnung des Personalbedarfs ist von 
einer durchschnittlichen Jahresarbeitszeit einer Dienst

nehmerin bzw. eines Dienstnehmers von 1.672 Stunden 
auszugehen.

(2) Der Arbeitszeitbedarf ist nach der Zielsetzung der 
Einrichtung und dem Personalkonzept zu bemessen und 
hat im Einvernehmen mit dem Land Tirol zu erfolgen.

§12
Wohnungsaufwand

Wohnungsaufwand nach § 9 Abs. 1 lit. d ist nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu veranschlagen, wobei der Aufwand 
für die Miete einschließlich der allgemeinen Betriebs
kosten pro m2 höchstens das ortsübliche Durchschnitts
niveau zu betragen hat. Gleiches gilt für die Kosten für 
Reinigung, Instandhaltung und notwendige Versiche
rungen.

IV. ABSCHNITT 
Verfahrensbestimmungen

§13
Ansuchen um Bewilligung

(1) Der Antrag auf Bewilligung der Errichtung und 
des Betriebs einer sozialpädagogischen Einrichtung ist 
vom Träger der Einrichtung schriftlich bei der Landes
regierung einzubringen.

(2) Einem Antrag auf Bewilligung der Errichtung und 
des Betriebs einer Einrichtung sind alle zur Beurteilung 
der Zulässigkeit der Einrichtung nach den Vorschriften 
des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes 2002 und dieser 
Verordnung erforderlichen Unterlagen anzuschließen. 
Diese haben jedenfalls zu enthalten:

a) die Beschreibung der Liegenschaft hinsichtlich 
Lage und Ausmaß,

b) Angaben über die Eigentumsverhältnisse an der 
Liegenschaft,

c) das sozialpädagogische Konzept,
d) das Personalkonzept samt Angaben über die per

sönliche und fachliche Eignung des zu verwendenden 
Personals,

e) die Auflistung der an die sozialpädagogische Ein
richtung angebundenen Krisenfamilien und sozialpäda
gogischen Pflegestellen,

f) eine Kalkulation nach den §§ 9 ff dieser Verord-

nun§- ,§ 14
Verpflichtung zur Rechnungslegung

(1) Zur Prüfung der sparsamen, wirtschaftlichen und 
zweckmäßigen Verwendung der abgegoltenen Aufwen
dungen sind der Landesregierung als Aufsichtsbehörde 
bis jeweils 30. Juni eines jeden Jahres ein Jahresabschluss
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einschließlich Prüfbericht, wenn vorhanden eine Bilanz 
und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie ein Tä
tigkeitsbericht über das vergangene Jahr zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Folgende Kennzahlen sind in Bezug auf die Tätig
keit gesondert auszuweisen:

a) der Auslastungsgrad,
b) die Einnahmen aus der Kostenabgeltung,
c) die Gesamteinnahmen,
d) die Überschüsse bzw. Abgänge,
e) die Anzahl der Dienstnehmerinnen bzw. Dienst

nehmer, deren Qualifikation und Beschäftigungsaus
maß, die Einstufung im Berichtsjahr (die Verwen
dungsgruppe, die Stufe und der nächste Vorrückungs
stichtag).

§15
Meldepflichten

(1) Träger von Einrichtungen für Minderjährige ha
ben der Behörde unverzüglich alle die Bewilligung be
rührenden Änderungen und wichtige, den Betrieb der

Einrichtung betreffende Ereignisse schriftlich mitzu
teilen.

(2) Die gänzliche oder teilweise Einstellung des Be
triebes einer Wohneinrichtung ist der Behörde sechs 
Monate vorher anzuzeigen. Während dieser Frist ist die 
Einrichtung weiter zu betreiben, außer die Landesre
gierung stimmt einer früheren Betriebseinstellung zu.

V. ABSCHNITT 
Schlussbestimmungen

§16
Inkrafttreten,

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme der Be
stimmungen der §§ 5 Abs. 2 und 8 Abs. 2 mit dem 
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) § 5 Abs. 2 tritt mit 1. Oktober 2012 in Kraft.
(3) Das Erfordernis der Gemeinnützigkeit nach § 8 

Abs. 2 besteht nicht, wenn das Ansuchen um Bewilli
gung vor dem 1. Juli 2011 eingebracht wurde.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

• Verordnung des Landeshauptmannes 
Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot

Aufgrund der §§ 10 und 16 Abs. 1 Z. 4 des Immis- 
sionsschutzgesetzes-Luft (IG-L),BGBl. INr. 115/1997, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 77/2010, 
wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Verkehr, Innovation und Technologie verordnet:

§1
Zielbestimmung

Das Ziel dieser Verordnung ist, die durch den Men
schen beeinflussten Emissionen, die zu einer Immis
sions-Grenzwertüberschreitung geführt haben, zu ver
ringern und somit die Luftqualität zu verbessern. Die
se Verbesserung dient dem dauerhaften Schutz der Ge
sundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbe
stands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und 
deren Wechselbeziehungen sowie der Kultur- und Sach-

vom 27. Oktober 2010, mit der auf der A 12 
für Schwerfahrzeuge erlassen wird

güter vor schädlichen Luftschadstoffen sowie dem 
Schutz der Menschen vor unzumutbar belästigenden 
Luftschadstoffen.

§2
Sanierungsgebiet

Als Sanierungsgebiet im Sinn des § 2 Abs. 8 IG-L 
wird ein Gebietsstreifen von 100 m beiderseits der Stra
ßenachse der A 12 Inntal Autobahn zwischen Straßen
kilometer 0,00 an der österreichischen Staatsgrenze zu 
Deutschland und der westlichen Grenze des Gemein
degebietes von Zirl festgelegt.

§3
Verbot

(1) Auf der A 12 Inntal Autobahn auf beiden Rich
tungsfahrbahnen von Straßenkilometer 6,35 im Ge
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meindegebiet von Langkampfen bis Straßenkilometer 
90,00 im Gemeindegebiet von Zirl ist das Fahren mit fol
genden Fahrzeugen verboten:

a) in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober eines jeden 
Jahres an Werktagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 5.00 
Uhr sowie an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in 
der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr mit Lastkraftwa
gen oder Sattelkraftfahrzeugen mit einem höchsten zu
lässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t und Last
kraftwagen mit Anhängern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge 
mehr als 7,5 t beträgt,

b) in der Zeit zwischen 1. November eines jeden Jah
res und 30. April des Folgejahres an Werktagen in der 
Zeit von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr sowie an Sonntagen 
und gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 23.00 Uhr 
bis 05.00 Uhr mit Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahr
zeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 7,5 t und Lastkraftwagen mit Anhängern, 
bei denen die Summe der höchsten zulässigen Gesamt
gewichte beider Fahrzeuge mehr als 7,5 t beträgt.

(2) Diese Maßnahmen wirken direkt, eine Anord
nung mit Bescheid erfolgt nicht.

§4

Ausnahmen

(1) Vom Verbot nach § 3 sind unbeschadet der Aus
nahmen gemäß § 16 Abs. 2 IG-L ausgenommen:

a) Fahrten zum überwiegenden Transport leicht ver
derblicher Lebensmittel mit einer Haltbarkeit von nur 
wenigen Tagen oder zum ausschließlichen Transport von 
periodischen Druckwerken,

b) Fahrten zur Aufrechterhaltung dringender medi
zinischer Versorgung,

c) Lebendtiertransporte,
d) Fahrten, die den Straßenbauvorhaben auf der A 12 

oder A 13 oder dem Ausbau der Zulaufstrecke Nord 
der Eisenbahnachse München-Verona oder der Errich
tung des Brenner Basistunnels dienen,

e) Fahrten des Abschleppdienstes oder der Pannen
hilfe,

f) unaufschiebbare Fahrten des Bundesheeres oder 
ausländischer Truppen, die sich aufgrund des Truppen
aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 57/2001, zuletzt geän
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 85/2009, in Öster
reich aufhalten, oder Fahrten von Hilfstransporten an
erkannter Organisationen,

g) Fahrten mit Kraftfahrzeugen im Vorlauf- und 
Nachlaufverkehr zur Eisenbahnverladung zum bzw. 
vom Bahnterminal Hall in Tirol sowie zum bzw. vom 
Bahnterminal Wörgl, wenn dies durch ein entsprechen
des Dokument nachgewiesen werden kann,

h) Fahrten mit Kraftfahrzeugen, deren NOx-Emis- 
sion nicht mehr als 2,0 g/kWh beträgt (Euroklasse V), 
wenn dies durch ein entsprechendes Dokument nach
gewiesen werden kann; diese Ausnahme gilt bis zum 
31. Oktober 2011,

i) Fahrten mit Kraftfahrzeugen, deren NOx-Emis- 
sion nicht mehr als 0,4 g/kWh beträgt (Euroklasse VI), 
wenn dies durch ein entsprechendes Dokument nach
gewiesen werden kann; diese Ausnahme gilt bis zum 
31. Dezember 2015,

j) Fahrten mit Kraftfahrzeugen, für deren Benützung 
nach einer Überprüfung gemäß § 14 Abs. 3 IG-L ein im 
Einzelfall zu prüfendes überwiegendes öffentliches 
Interesse besteht und die entsprechend einer Verord
nung gemäß § 14 Abs. 4 IG-L gekennzeichnet sind.

(2) Die Dokumente nach Abs. 1 lit. g bis i sind mit
zuführen und auf Verlangen den Organen der Straßen
aufsicht auszuhändigen.

§5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. November 2010 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung, mit der auf der 
A 12 Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot für Schwer
fahrzeuge erlassen wird, LGBl. Nr. 84/2009, außer 
Kraft.

Der Landeshauptmann: 
Platter

Der Landesamtsdirektor: 
Liener
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Kundmachung des Landeshauptmannes vom 27. Oktober 2010 betreffend die Auf
hebung einer Bestimmung des Landes-Polizeigesetzes durch den Verfassungs
gerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsge- 
setzes und § 2 Abs. 1 lit. i des Landes-Verlautbarungs- 
gesetzes, LGBl. Nr. 8/1982, in der Fassung des Geset
zes LGBl. Nr. 53/1989 wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis

vom 23. September 2010, G 218/09-6, § 17 Abs. 5 lit. b 
des Landes-Polizeigesetzes, LGBl. Nr. 60/1976, als ver
fassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit dem Ablauf des 31. Ok
tober 2011 in Kraft.

Der Landeshauptmann: 
Platter

Der Landesamtsdirektor: 
Liener
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Betroffene Gemeindegebiete:

'S Ebbs 

S Kufstein 

S Langkampfen 

■f Angath 

'S Wörgl 

■S Kundl 

■S Radfeld 

S Kramsach 

Brixlegg 

■S Münster 

■S Wiesing 

Jenbach 

'S Buch in Tirol 

S Stans 

S Vomp 

v'' Terfens 

■S Weer 

'S Kolsass 

'S Wattens 

■S Volders 

S Mils 

Tulfes 

■S Ampass 

S Innsbruck 

S Völs
^ Kematen in Tirol 

^ Zirl

S Unterperfuss 

Ranggen


